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Aufgrund der stetig steigenden Schülerzahlen sowie des besonders geburtenstarken 

Jahrgangs 2016 ist es erforderlich, die 10. Grundschule bereits ab dem Schuljahr 

2022/2023 rechtlich zu errichten.  

 

Auf dieser Grundlage wurde bei der Regierung von Schwaben die Anpassung der 

Sprengel der Grundschule am Haubenschloß, der Grundschule an der Fürstenstraße 

sowie der Grundschule an der Sutt bereits zu diesem Zeitpunkt beantragt. Die rechtliche 

Errichtung der 10. Grundschule erfolgt durch Erlass einer Errichtungsverordnung sowie 

einer Satzung über die Änderung der Sprengel durch die Regierung von Schwaben.  

 

Der geplante Sprengel für die 10. Grundschule speist sich aus den beiden bisherigen 

Grundschulsprengeln der Grundschule am Haubenschloß sowie der Grundschule an der 

Fürstenstraße. Um zusätzlich die Grundschule an der Sutt zu entlasten, wird ein Teil des 

bisherigen Sprengels der Grundschule an der Sutt an die Grundschule am Haubenschloß 

abgegeben, d. h. ein Teil der Schülerinnen und Schüler, die nach momentanem Stand 

zum Schuljahr 2022/2023 in der Grundschule an der Sutt eingeschult würden, besuchen 

dann die Grundschule am Haubenschloß. 

 

Als Interimsstandort für die 10. Grundschule wird der sog. „Grüne Kasten“ in der 

Fürstenstraße 19 genutzt. Schülerinnen und Schüler der Grundschulen am Haubenschloß 

sowie der Fürstenstraße, die zum Schuljahr 2022/2023 zur Einschulung anstehen und im 

Gebiet des neu geplanten Sprengels für die 10. Grundschule wohnen, werden direkt am 

Schulstandort Fürstenstraße 19 in vs. drei 1. Klassen eingeschult. Es ist geplant, dass 

bereits zum 01.08.2022 eine eigene Schulleitung für die 10. Grundschule installiert wird. 

Zusätzlich soll eigenes Lehrpersonal sowie Verwaltungskräfte zur Verfügung stehen. Der 

Schulstandort in der Fürstenstraße 19 wird zudem über ein eigenes Ganztagsangebot, 

nämlich eine Offene Ganztagsschule, verfügen. 

 

Die Schülerbeförderung der Schülerinnen und Schüler aus dem bisherigen Sprengel der 

Grundschule am Haubenschloß wird sichergestellt.  

 

Zum darauffolgenden Schuljahr 2023/2024 ist geplant, nochmals drei 1. Klassen im 

Schulstandort in der Fürstenstraße 19 einzuschulen, so dass dort dann drei 1. Klassen 

sowie drei 2. Klassen unterrichtet werden.  

 

Sobald der Neubau der 10. Grundschule mit Standort am Aybühlweg bezugsfertig ist, 

zieht die gesamte Schulfamilie in die neu errichtete Grundschule am Aybühlweg um. Die 
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Fertigstellung des Schulneubaus ist zum Schuljahr 2024/2025 geplant. Sollten sich 

Verzögerungen in der Fertigstellung ergeben, könnte noch ein drittes Schuljahr die 

Einschulung der 1. Klassen im Interimsstandort Fürstenstraße 19 erfolgen.  

 

 

Der Bericht dient zur Kenntnis. 
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